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»gung nicht die Jurisdiktion, wohl aber die Heersvlge die
»Gelegenheit geben konnte.« —

34.
Der in solcher Weise auf Kosten des Landmanns dotirte

Kricgerstand bestand aus zwei Elementen, aus Freien, wenn
gleich Vasallen, und Ministerialen. Wenn Erste» von ihrem,
meist offerirtcn, Lehn freie Kriegsdienste leisteten, so waren die
Ministerialen — freilich aus gar manchen Klassen bestehend —
zu allerhand Diensten verpflichtet, waren hörig. Von den Litonen
mochten sie sich ursprünglichnicht wesentlich unterscheiden
obgleich späterhin, wo der Lito auf der Scholle blieb, der
Ministerial aber in vielfachen Diensten die Angesehenen umgab,
das Ansehen der Ministerialenstieg, so daß z. B. Kaiser
Conrad III. in einem 1147 für Corvey ertheilten Privileg von
einem Erheben der IUii zu Ministerialen reden konnte
Jeder Gutsbesitzer — sowohl Allodial- als Benesizialbesitzer— ^
unterhielt in seinem Haushofwcsen, so wie bald auch jedes Stift
und Kloster, eine dem Umfange der Wirthschast angemessene ^
Zahl von Ministerialen zu ökonomischen und militairischen >

240 ) Standen mitunter wohl noch tiefer, denn in L. 8alica Vit. ^
XI. 6. 7. finden wir den LIinistvrialis unter den Sklaven >
erwähnt: „8ignis majorem, iniv8torem, scantionom, maris- >
„ealcnm, stratorem, lalzrnm terrarinm, avrillcem sivo ear-
,, pentarium, vlnitorem, vel ^orcarimn^ vel
„Inraverit ant oceicierit vel venclitlorit valentem 8ul. XXV.
„ lVI6660 clvn. gui laciunt sei. XXXV. enss»aliili8 jmlice- ^
„tnr, excepto, capitalv et clelatnra. 8l vero inaj»ris8am
„aut emcr'tt»?» Mmr^teiva/ear valentem 8ol. XXV. sn^eriorein-
„can.8Lm convemt olrservari." Siehe oben Z. 23 . Siehe auch
oben Z. 16 . Note 54:

s/,i) Ochl. a^. Fc/mte» Vnnal. Vaclerl,. Vom. i. 77/,.: „Vt nt !

„liveri liominss licentlam Iialioant, ^raellia 8na eitlem mo- ^
„nasterio conlorre, nee gnivis jnclex, ant regia ^utestas j
,, solitnm clebitum ant ^nlzlicum veetigal nl> vis tleincegs ^
,, extorgnoat, setl se chsos in proprivtatem i^sius ücclcsiae
„aä jn8 Ninisterialinm trallore liceat, et e/e r'?t/r>no
„0!<le/leet -te trat tte cenrnariH, /äeere
„ />oke^t«/c»r /mäent.
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Diensten Sie wurden Doinegiiei Gesinde
Leute, Familie, Volk, k41ü, meistens aber Ministerialen genannt. —
Man erkennt aber allmahlig zwei Klassen in ihnen, die obere

und die untere; jene waren von besserer Herkunft 2"), verrich¬
teten die militairischcn, und die anständigen Haus-und Hofdienste,
waren Vorsteher und Aufseher der vorzüglichsten Zweige der
Wirtschaft wahrend die Ministerialen der unteren Klaffe
geringem Standes waren, und die eigentlichen landwirtschaft¬
lichen Arbeiten verrichten mußten. — Sie bezogen ihren Unter¬

halt meist aus gewissen, ihnen zur Nutzung eingeraumten, herr¬
schaftlichen Grundstücken, woran sie allmahlig ein Erbrecht
erlangten ^ 2 ). Die Belohnung reizte mit der Zeit auch freie
Leute, sich unter die Ministerialen aufnehmen zu lassen, wodurch
der Stand an Ansehen gewinnen mußte, oder was auch vielmehr
ein Beweis des gestiegenen Ansehens ist. Diese Freien behielten
ihr Eigenthum bei, und blieben

342) Man sehe z. B. die Note 240. angeführte Ir. 8al., so wie 14.

Hlrain. dt. 79. 1—7., wo sie gänzlich der Freiheit beraubt

erscheinen; ferner ///»«»»«- de ordrno paladi c. 33.: „ .1/44: ,7/^-
„ ?/»/!-§ nr!norv8, ad poi^onaa ro8prciento8." Ileginon. tdiiron.

0.879.: „plan modo prinessrea ae dnee8, sed edain eornin

„ satollites." 6Irrou. ^Vvingartona. lllonaelri de Kweltla

agr. gcript. Iler. Ilrnn8vic. 3?. I. gi. 781.

s/,3) Larol. Lon8tit. de oxpodit. Ilonran. a. 881. 0. 6. apnd

Lo/du.kt constit. Iinp. 3?. I. p. 208.: „ 1>e eccledarnin tillis

„ vel rd "

244) (ddudovei dipl. a.'4y6. apnd Ilongnet. IV. p. 6rö.: „ 3'am

„ clvo8, gnain eoloni ae "

2/,5) Orogor. 3?ur. L. VI. e. 43.: „lllelroros natu."

246) tlapitularo Laroli dl. de v!IIi8.

247) Hüllmann Geschichte des' Ursprungs der Stande LH. II.
S. 180. ff.

2/,8) c7« at. d/. 6ap. I. ann. 812. c. 5.: „Do /-onrOn'Lu- — epinro-

„ porrrin et adlraturn, grd vel dorret:eia, velo^irea lialreirt." —

I'gtt'rrr 6ap. arrrr. 767. e. 6.: „Iloinoaccopit lrene-

„Ircinrn de 8vniore 8uo." — /4u'o7. 71/. 6ap. III. ann. 811.

e. 4-: „Ichi80<g>>, alrl)ate8, eeinlt08, diinittgnt vornin t/Lcr«.»

,,/,amr'»e§ ad ea8nnr, in nonriuo ,»7/n4t-,-4»74unr." — /.»durdcr

x-7 6,'ip. I. ann. 819. c. r6.: „81 Irnnra //der vel

„77^ eonnlls lwe fnerrt, lrouoroin, 8ivo LeneLcinin auriltat."
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unfreie Privat-Ministerialenwerden in vielen Urkunden aus¬
drücklich unterschieden — Die unfreien Ministerialen muß¬
ten seit der Erblichkeit ihrer Dienstgüter den Stcrbfall leisten, und
zwar in Ansehung des Viehes das Hauptrecht oder Besthaupt
und in Ansehung der Effekten das Best-Theil oder Betheil
(ButeiN 2 5 '). — Ohne Erlaubniß des Dienstherrn dursten
sie nicht heirathen2 5 2). — Sie sollten unter sich heirathen
Die Erlaubniß des Gegentheils geschah gegen eine Abgabe

3lreo8oriei IV. 8st8. ann. 727. apn8 Lc/roo/'T?», Ml8at. 8ipl.

1 ?. I. fl. 8. 1 'ipini 8>pl. eiroa ann. >768. ap. Ilon^net 3?. V.
6yy. Lareli MI. Dipl. ann. 772. in 608. clchl. Iianrosliam.

3. I. p. i 3 . iij. 3 in 8 ovic! pH 8ipl. an». 8 i 5 . ili>8. p. 38 .
Mrnulli reg>8 8ipl. ann. W<). ap. Ilergott. Oen. 8ipl. Mnstr.
3. II. p. 53 . Dn8oviei regia 8ipl. apn8 linlpis Men. silv.
p. in.

s 5o) Mclelderti Mrölriep. MIognnt. 8ipl. ann. ii 3 o. apn8 Oncien
608. 8iplorn. 3?. I. p. t)2.: „ Optirnnrn eapnt. " — Ich'nsclvin
8ipl. ann. ii 3 i. apn8 enn8ein. p. yy. — Instrninontuin eom-
peaitionia ann. 1226 apn8 enn8. 3 . II. p./,6.: „Leatelienlrt."

röi) M 8 o1berti 8ipl. eitt.: „ Optiiva vvatia. " — Inslrnin. eoinpoait.
eil.: „Vivisionorn snbstantiao, c^no8 Lnteil 8!citnr." — Bon
Seilen der Pflichtigen möchte die Etymologie mehr auf die
Ansicht von Beute-Theil deuten. —

282) Lginlrar8i vpiat. XVI. an. von^net 3 V VM. p. 872.: „ Oni-
„ 8ain Ironie vvater — veniarn postnlans pro vo, gno8 con-
,, servarn ananr, ancillain vestrarn, aibi in cvnfnginin aoeiaaset

sD3 ) Instrninent. conrpoait. eit.: „ 8i lioinines occlesiae iorsitan,
„ 7U08 ramo» c«ac„8uvr, extra lainiliaa eccloaie nnpserint."
I.n8oviei et MVvrtrvini, Iratrnrn 8e I^inaingen, 8ipl. ann. 12/,!.

6u8c,r L08. 8ipl. I. p. 668.: „Dneeinna nxores 8v
„larnllia et ininiaterialilrns eecleaiö." — Verneri 8e 1,)8

8 !p 1. a. 1277 ap. Ilontlreirn 3?. I. p. 80/,.: „I.ikorv8 nv8tro8
,, ntrinague 8vxn8, tarn genitoa, r^uain gignvniloa, nnllis
„ aIÜ8, gnarn ininiaterialibns eoelvaise 3 revirensi 8, 8vkei>iinu8
„vel potvriinna inatrinronialiter copulare."

s 5 H Ottonis II. regis, 8st8. a. y 63 . ap. Ilontlroiin 3 . I. p. 3 oo..,
„ <^nicgni8 a8voeatu8 in lainilia vel peten8o , vel in Iroc,
„ 7,108 eL/rnne«» «.rare» 8u.ro, plaritan8v ae^uiaierit, 8uae
„partes altaris, tertia a8vocati, vrit."



Kapitel II. H. 34.

x

125

und die ohne eine solche Erlaubniß geschehene Heirath einer
Fremden veranlaßte Eingriffe des Herrn in die Nachlassen¬
schaft

Dadurch, daß die Ministerialen auch Kriegs- und zwar
Reutcrdienste leisteten, wurde es nun allmählig eingcleitet, daß
sie das eigentliche Heer wurden, mit dem dann die noch Kriegs¬
dienst leistenden Freien sich vereinigten, so daß Beide zusammen
die, dem Korporationsgeistedes Mittelalters gemäß sich gestal¬
tende, Ritterzunft bildeten. Die Verschmelzung der freien und
unfreien Krieger in Einen Stand ergiebt sich unter anderen
schon aus der häufigen Uebertragung des den Ersteren sonst allein
zustehenden Namens Wie» auf die Letzteren ^6).

Um über das Verhältniß, in dem die Ministerialen zum
Herrn und zum Staate standen, klar zu werden, ist es angenehm,
das Kölnische Dienstrecht zu lesen. Aus dem Z. 1. sehen
wir, daß sie dem Bischöfe unbedingte Treue gegen Jedermann
geloben mußten, der Vasall dagegen konnte Ausnahmen machen.
Der §. 2. theilt sie in Kenoiioiati und non Honeüoiatä.Der
Ausdruck bouolioinin war also auf diese Dienstgüter schon
übergegangen. Beide übrigens, also auch die Exspektanten, muß¬
ten dem Bischof bis zur Landes-Gränze zur Landes-Vertheidigung
folgen. Sie ersetzten also insoweit den alten Heerbann. Wollte
der Bischof weiter gehen, so mußte er es durch Lohn oder

255 ) Loge» ot 8 tatnta lainiliao 8 . I>otri Morinat. tz. ist rinn. 102H
ap. 8 clmnnat. bist. 'Worin. 1 . ll. p. /, 6 .: „ 8 i cpnis ox l'a-
„inilia alionain nxoroni accoporit, jn 8tnm 08t, nt, ^nanäo
„oliiorit, ilnao part08 Lonornin L88uinantur inanuin
„ vpi80o^i." Iloinüoi HI. rli^I. ann. 10S1. ap. Kölner, ooel.
clipl. 1'ol. ^>. 26.: „ 8i (gni8) nlieiE acco^orit nxore8, oinniz
„ l>aoro<Iita 8 ooruin, ot nnivorsa, c^uav possiclont, ncl 8 . Ki-
„ colai ooelant inonagtoriunr, ot nnlln 8 Iiaorotlnin 8uoruin
„in In 8 ^nice^nam Iiadoat."

256) Siehe z. B. 5ura inini8tor. 6oIon. n. 12.: „Wlitos äo
„ i'ainilia. — 80 nnlitoin 0880 ot ininisterialoin." — Mehrere
andere Belege siehe bei Hüllmann Bd. 2. S. 296. 297.

257) Bei Kindlingcr Münster. Beitrage Bd. 2. Urkunden S. 68. ff.,
auch bei 6orx. jnr. Oorin. ant. 1'om. III. p. 8g^.
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sonstige Vergabungen bewirken (»nur äominus eovnm apuck ooz
»Im« ^romoroatnr«).' Nur dann waren sie schuldig, auch
außer den Granzen des Erzbisthums zu kriegen, wenn dort die
Einkünfte des Erzbischofs gewaltsam angegriffenwaren. — Zur
Nömerfahrt mußten nach ß. 4. Alle, welche bis zu 5 Marken
Einkünften vom Bischof beliehen waren, folgen, den Kölnischen
Bogt und Kämmerer ausgenommen.Zur Ausrüstung mußte
aber der Erzbischof Jedcm^lO Marken geben, und 16 Ellen
Scharlach-Tuch,um ihre Knechte damit zu bekleiden, und auf
2 Llilitos ein Packpferd mit Zubehör. Wenn man bei den
Alpen angekommcnwar, mußte jedem Llilos monatlich eine
Mark gegeben werden. Geschah es nicht, war es vergeblich bei f
der Oilioi-ckos curia« gerügt; »so sal hie nemcn eine gescheilde
»wise Hassclrude mit Gezüge si'ncr Husgenossen, und legen die ^
»under sins Herren des Busschof-Decken, und eigen eme mit
»sime Huofde, und küssen den Mantel der Decken, und dan
»van sime Herren scheiden. Anders ist hie sime Herren numme
» Rcichts schuldig. As dit gedain is, so en is hie nict schuldich ^
»zu dienen me unter dem selven Keyscr, dei dan leist.« —
Die, deren Dicnstgut aber unter ü Marken Einkünfte betrug,
sollten zur Römerfahrt als Hcersteucr (dlorsturam) dm Hälfte
der Lehns-Einkünste geben. Die Fahrt mußte Jahr und Tag !
voraus angekündigt werden. — Der Vogt war Richter der I
Ministerialen (§. ö.) Zwölf Lurios hatte der Vogt zur Ver- !
waltung, die übrigen der Bischof (§. 6.) — Wenn ein Ministeriell I
den anderen erschlagen hatte, richtete der Bischof. Sieben Ge- !
nossen, die ihm und dem Erschlagenen nicht verwandt waren,
überführten. Die Strafe war eine höchst merkwürdige Art von
Gefangenschaftbis zur Sühne. Ein Jahr lang mußte er dem
Bischof, wohin er ging, mit zwei Knappen folgen, ohne ihm,
es sey denn durch Zufall, sein Antlitz zu zeigen. Er mußte
immer suchen, bei seinen Feinden und beim Bischof durch Anflehen
der I'rioi«8 Lolvuicuses «t Domini teiwa« Verzeihung zu
erlangen. Nach Ablauf von Jahr und Tag schlossen ihn der
Vogt und der Kämmerer in eine Kammer im erzbischöflichen
Pallast. Ein Faden ward durch die Thüre gezogen und an beiden
Seiten versiegelt. Mit Sonnen - Aufgang ward die Thüre
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geöffnet, mit Sonnen-Untergang verschlossen. Bei Tage stand

er unter dem Frieden des Bischofs; nach Sonnen-Untergang
mußte er seine Thürc von innen befestigen, damit er durch seine
Feinde nicht verletzt werde. In dieser Kammer mußte er auf
seine Kosten bleiben, bis der Bischof ihm verzieh, und dieser
verzieh erst dann, wenn er sich mit den Verwandten des Erschla¬
genen verglichen hatte. Nur auf Weihnachten, Ostern und
Peterstag durste er drei Tage lang ausgchcn, um sich Fürbitter

. zu suchen. Er konnte Besuche in der Kammer annehmen, nur
durfte der Faden und das Siegel nicht verletzt werden. Auch

> die Frau durfte ihn besuchen und bei ihm bleiben, ein wahrend

^ dem gezeugtes Kind war aber nicht legitim (tz. 7.) — Wenn
f ein Wnistoi-ialis Isoati I'eui einen Neichsministerial zum Zwei-

^ kämpfe vor dem Bischöfe herausforderte, schickte dieser Beide
! binnen 14 Tagen zum Kaiser, damit sie dort kämpfen, damit
; dort der Kölner Di nstmann sein Recht erlange; und so umge-
> kehrt, wenn der Neichsministerial den Kölner Dienstmann forderte,
j Hieraus ward nun gleich gegen die Rolüles tei-i-ao colonionsis
^ die Folge gezogen, daß, weil auf solche Weise selbst der Kaiser

die Kölnischen Dienstleute nicht richte, sondern zu ihrem Herrn
i schicke, auch diese Nodiles, welche Gerichtsbarkeit in loois er
! terminis suis haben, nicht befugt seyen, äe ickockidus et eapü-
- übus det Kölner Dicnstleute zu urtheilen, sondern vor dem
° Erzbischof klagen und dort ihr Recht verfolgen müssen (H. 8.) —
! Von der Gerichtsbarkeit der Archidiakoncn und Dekanen waren

^ sie befreit, ausgenommen den Fall, wo sie Zehnten oder Kirchen-
^ sachen angegriffen. Sonst richtete sie in geistlichen Sachen der
s Capollsrius ^uLÜiop,isoo;,i, der am Tage nach Peterstag eine

Send in Gegenwart aller Ministerialen über selbe hielt (K. 9.) —
^ Alle Ministerialen waren zu gewissen Diensten geboren. Der

Ol'licia sind fünf — nämlich das Vogt-, Kammer-, Drosten-,
i Schenken- und Marschall-Amt. — Die Aeltercn der Ministe-
! rialen-Familien dienten bei dem betreffenden Amte 6 Wochen
^ lang, und gierigen dann nach Hause, bis die Reihe wieder an
; sie kam. Waren die sechs Wochen zu Ende, so trat der Mini-

> sterial vor den Bischof, und sagte, seine 6 Wochen sepcn zu
> Ende, und bat um die Erlaubniß der Heimkehr. Schlug der
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Bischof die Erlaubniß ab, so küßte der Ministeriell den Saum !!

seines Oberkleides und ging ungestraft. Blieb einer freiwillig I

langer da, so konnte er doch nicht in die für den Nachfolger ?

eröffnete Reihe im Dienst-Amt treten, sondern der Bischof s

konnte ihn sonst verwenden, bis die Reihe im Amte wieder an ^

ihn kam (tz. 10.) — Auf Weihnachten, Ostern und Peterstag i

mußte der Bischof 30 Nilites äo tamilia kleiden, und zwar

zuerst die jedesmaligen 5 Dienstthuenden; die übrigen 25 Kleider

vcrtheilte der Bischof unter die Nilites llv kamilia sua nach

Willkühr (tz. 11.) — Merkwürdig sind auch die Bestimmungen

des tz. 12, über das Dienst-Anbieten der nachgebornen Söhne

des gestorbenen Ministerialen. Nur der älteste Sohn erbte das

^atris et jn8 8M vioncki in Euria ^reliio^isco^i '

in 8no ollioio, ack c^roä naw8 cst. — j

35. l'

So hatte sich also auf den Trümmern des Heerbanns ein

neuer Kriegerstand, die Ritterschaft, gebildet, und cs ward dadurch

das Feudal-System vollendet. Die, obgleich irrig Karl dem

Dicken zugeschriebene, (lonsümtio <1o oxxockirione Ilomaim

bestimmt die Kriegsdienstpflichten des neuen Kriegerstandcs ziem¬

lich genau. Es waren zwischen den Fürsten und der Ritterschaft

Streitigkeiten darüber entstanden, wie viele Harnische oder Ritter

von den Lehen zu stellen ^"). Diese Streitigkeiten schlichtet

nun der König. Der Belehnte sollte auf 10 N-msus einen

Harnisch und zwei Knappen, der Dicnstmann. schon auf 5 Nansi ^

einen Harnisch und einen Knappen stellen, beide übrigens die

angemessenen Vergütungen zur Ausrüstung und auf der Reise

erhalten u. s. w. Das Nicht-Erscheinen hatte den Verlust des

Lehns zur Folge. —

Die Landes-Verfassung war ein Bild der Reichs-Verfassung.

Wie den Kaiser die Reichs-Ministerialen umstanden, so folgte

»53) Lonst. clo oxiiell. Koni.: „ 6asu contigit, cum
„ iniliridcis llo komana oxpollilioiio, guao lunc iiistali-N,
„acoctio coiNomloco, ooiistriagonlos co», nnllro ^lurc»
„ bals^ci'gas <tc doncticiis suis cloccre, guain illi satcdaulur
„xosso vol jwro clclierv."


	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128

